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Heimliche Entnahme von Branntwein aus Pri 
vatfammelgefätzen.

Der in Nr. 9 der Umschau geschilderte Uebclstand kann 
durch die in Nr. 11 gemachten Vorschlage nicht beseitigt werden.

Die Rohrleitung vom Privatsammelgefäß bis zum amtli­
chen Sammelgefäße hat im vorliegenden Falle eine gebogene, 
knieförmige Gestalt, wodurch der Abfluß langsamer von Stat­
ten geht als bei einer Rohrleitung mit unterbrochener Sen­
kung oder Neigung. Der größere Theil der Rohrleitung ist 
in Folge seiner tieferen Lage stets mit Branntwein befällt, 
so daß die Luft vom Uebersteigerohr nach dem amtlichen 
Eammelgefäß nicht entweichen kann. Die Anbringung eines 
zweiten Uebersteigerohrs oder die Erweiterung deS vorhan­
denen kann hieran nicht- ändern.

DaS vorhandene Uebersteigerohr von 21/2 m Durchmesser 
ist auf seine Leistungsfähigkeit durch ununterbrochenen, der 
Stärke der Rohrleitung entsprechenden Wasserzuguß in die 
Vorlage geprüft worden und ergab sich Hiebei, daß das Ueber­
steigerohr bei Weitem nicht im Stande war, das mittelst Gieß­
kanne von 2 m Oeffnung in die Vorlage gegossene Wasser 
fortzuführen. Weitere Versuche mit einem Trichter von 1 m 
Oeffnung ergaben daß da» Uebersteigerohr auch diese verhält- 
nißmäßig geringe Wassermenge nur etwa zur Hälfte bewäl­
tigen konnte, während der Rest des Wassers aus der Vorlage 
so stark überlief, daß in einer Minute rein 4 Liter Wasser 
aufgesogen werden konnten.

Der weitere Vorschlag einer Erweiterung des Rohre- zwi­
schen Vorlage und Privatsammelgefäßemuß schon aus dem Grund 
die gehoffte Wirkung versagen, weil die Luft von der Vorlage 
zum Luftstutzen nicht zu flüchten vermag. Da- im Trichter 
der Vorlage befindliche Standrohr, welches stets mit Brannt­
wein besetzt sein muß, verhindert jede Luftcirkulation.

Was schließlich der in § 11 näher beschriebenen Fall der 
Einfügung einer Platte au- Gummi oder Blech bei der Flansche 
zwischen Kühler und Vorlage anbetrifft, so wird bemerkt, 
daß wenn diese Flansche sich zwischen Luftstutzen und Vor­
lage befinden sollte, der aus dem Kühler stärker abfließende

Branntwein unzweifelhaft aus dem Luftstutzen heraustreten 
müßte; daß aber, wenn die Flansche zwischen Kühler nnd 
Lmtstußen sich befände, die Wirksamkeit des letzteren aufge­
hoben werden könnte. Erfahrungsgemäß ist die Rohrleitung 
vom Kühler bis znm Luftstutzen erheblich weiter, als die 
Oeffnung des Standrohres im Trichter der Vorlage. Diese Ein­
richtung dürfte auch durchaus nothwendig sein. Der Ver­
änderung der Rohrleitung beim Austritt au- dem Kühler 
wird daher wesentliche technische Bedenken hervorrufen, 
so daß eine allgemeine Anwendung dieses Vorschlages sich 
wohl nicht empfehlen dürfte.

Daß in diesem Falle ein Ueberlaufen von Branntwein 
nicht mehr bemerkt worden ist, beweist noch nicht steuerliche 
Sicherheit dieser Anwendung. Jeder. Brenner vermag den 
Brennapparat so zu leiten, daß den Steuerbeamten die vor­
handenen Uebelstände verborgen bleiben. Auch in dem in Nr. 9 
besprochenen Falle, in welchem mit Leichtigkeit in einer Mi­
nute mehrere Liter Branntwein heimlicher Weise hätten ge­
wonnen werden können, war der seit Einführung des neuen Vrannt- 
wcinsteuergesctzes schon bekannten Fehler nie bemerkt worden. 
Nur die oben erwähnte Wassergrobe ermöglicht die Nufdek- 
kuug desselben.

Es wäre zweckmäßig, wenn in anderen Brennereien ähnliche 
Proben angestellt würden. Ich zweifle nicht, daß dann viele 
ähnliche Uebelstände zu Tage treten werden, die bisher von 
der Steneraufsicht nie bemerkt worden sind K.

Das Reichs-Zolltarifamt.
Im deutschen Reichstage ist schon widerholt auf Schaffung 

eines ReichS-ZolltarisamteS angetragen worden und erst vor 
Kurzem wurde von den Abgeordneten Ripir und Gvldschmidt 
der Antrag eingebracht, doch wenigstens eine Behörde oder Stelle 
einzusetzen oder zu bezeichnen, welche auf Verlangen Auskunft 
über die Zollsätze, zu denen bestimmte Waaren und Gegen­
stände im deutschen Zollgebiete zugelassen werden, geben kön­
nen. Aber abgesehen davon, daß eine solche Auskunftstelle 
für die betheiligten Interessentenkreise praktischen Werth hätte,


